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(5) Bereits ausgezahlte finanzielle Leistungen durch eine 
kirchliche Institution oder den Beschuldigten werden auf 
die festgelegte materielle Leistung angerechnet. Dies gilt 
nicht für Zahlungen im Zusammenhang mit einer Therapie 
wegen des durch einen sexuellen Missbrauch verursachten 
Leids.

11. Leistungsinformation und Auszahlung

(1) Alle Leistungen sind freiwillige Leistungen der kirch-
lichen Institutionen in Anerkennung des erlittenen Leids 
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. 

(2) Die Geschäftsstelle unterrichtet die zuständige kirch-
liche Institution sowie die zuständige Ansprechperson 
schriftlich über die festgelegte Leistungshöhe. 

(3) Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende 
Person anschließend schriftlich über die festgelegte Leis-
tungshöhe und weist auf die Freiwilligkeit der Leistung 
nach Absatz 1 hin. 

(4) Die Auszahlung erfolgt anschließend durch die Ge-
schäftsstelle der Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen. Die kirchliche Institution stellt die not-
wendigen finanziellen Mittel zur Verfügung. 

12. Erneute Befassung und Vorbringen neuer Informa-
  tionen

Es steht den Betroffenen frei, über die Ansprechpersonen 
oder zuständige kirchliche Institution den Antrag nach Ab-
schluss des Verfahrens mit neuen Informationen der Un-
abhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen zur 
erneuten Prüfung vorzulegen. In diesem Fall ist, sofern 
notwendig, gemäß den Bestimmungen in den Abschnitten 
6 bis 9 zu verfahren. Über das Ergebnis der Prüfung wird 
der Betroffene unterrichtet.

13. Berichtswesen

Die Geschäftsstelle erstellt in Abstimmung mit dem Vor-
sitzenden der Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen jährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbe-
richt. Der Bericht wird veröffentlicht.  

14. Datenschutz und Aufbewahrung

(1) Soweit diese Ordnung auf personenbezogene Daten 
einschließlich deren Verarbeitung anzuwenden ist, geht 
sie den Vorschriften des Gesetzes über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung über die Siche-
rung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche 
(Kirchliche Archivordnung – KAO) vor, sofern sie deren 
Datenschutzniveau nicht unterschreitet. Im Übrigen gelten 
das KDG, die zu seiner Durchführung erlassene Ordnung 
(KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung (KAO). 

(2) Die personenbezogenen Daten der Betroffenen aus An-
trägen auf Anerkennung des Leids dürfen nur verarbeitet 

werden, sofern die Betroffenen jeweils ihre schriftliche 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener und 
besonderer Kategorien personenbezogener Daten zum 
Zwecke der Antragsbearbeitung und der Erfüllung der 
Aufgaben der Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen ausdrücklich erteilt haben. 

Osnabrück, 24.11.2020  

L.S.    + Dr. Franz Josef Bode

Bischof  von Osnabrück
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Präambel

Unter Berücksichtigung der kirchenrechtlichen Vorgaben, 
insbesondere des Codex Iuris Canonici (CIC), wird hier-
mit das nachfolgende Gesetz erlassen, auf dessen Grund-
lage die kirchliche Datenschutzaufsicht im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten nach Art. 91 Abs. 2 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) und §§ 42 ff. 
des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
handelt.

Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Verfahrensgrundsätze

§ 1 
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die nach außen gerichtete Tätigkeit 
der gemäß Art. 91 Abs. 2 DSGVO, §§ 42 ff. KDG errichte-
ten kirchlichen Datenschutzaufsicht (datenschutzbezoge-
nes Verwaltungsverfahren) zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
aus Kapitel 6 und Kapitel 7 des KDG.

§ 2
Beteiligte

(1) Beteiligte sind

1.  die betroffene Person im Sinne des § 4 Nr. 1. KDG,
2.  der Verantwortliche1 im Sinne des § 4 Nr. 9. KDG,
3.  der Auftragsverarbeiter im Sinne des § 4 Nr. 10. 

KDG,
4.  diejenigen, die nach Absatz 2 von der kirchlichen 

Datenschutzaufsicht zu dem Verfahren hinzugezo-
gen worden sind.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann von Amts 
wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche 
Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt 
werden können, als Beteiligte hinzuziehen.

(3) Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter.

§ 3
Bevollmächtigte und Beistände

(1) Im Verwaltungsverfahren kann sich jeder Beteiligte in 
jeder Lage des Verfahrens durch einen Bevollmäch-
tigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte hat auf 
Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen. 
Ein Widerruf der Vollmacht wird der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht gegenüber erst wirksam, wenn er ihr 
zugeht.

(2) Ein Beteiligter kann sich bei Verhandlungen und Be-
sprechungen eines Beistandes bedienen. Das von dem 
Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten 
vorgebracht, soweit der Beteiligte dem nicht unverzüg-
lich widerspricht.

§ 4 
Verfahrensgrundsätze

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie ein Ver-
waltungsverfahren durchführt. Dies gilt nicht, wenn 
die kirchliche Datenschutzaufsicht auf Grund von 
Rechtsvorschriften 
1.  von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden 

muss;
2.  nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag 

nicht vorliegt.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ermittelt den 
Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und 
Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an 
die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebun-
den. Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat alle für  
den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteilig-
ten günstigen Umstände zu berücksichtigen.

_________________________
1 Im Interesse der besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in ge-
schlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die gewähl-
te männliche Form schließt adäquate andere Formen gleichberechtigt mit 
ein. 
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(3) Die kirchliche Datenschutzaufsicht darf die Entgegen-
nahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verwei-
gern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sa-
che für unzulässig oder unbegründet hält.

(4) Die kirchliche Datenschutzaufsicht bedient sich der 
Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen 
zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. 
Sie kann insbesondere 

1.  Auskünfte jeder Art einholen,
2.  Beteiligte anhören, Zeugen und Sachverständige 

vernehmen oder die schriftliche oder elektronische 
Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und 
Zeugen einholen,

3.  Urkunden und Akten beiziehen,
4.  den Augenschein einnehmen.

(5) Ein Vorverfahren findet nicht statt.

§ 5
Anhörung

(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte 
eines Beteiligten eingreift, ist ihm in Übereinstimmung 
mit can. 50 CIC und § 47 Abs. 8 KDG Gelegenheit zu 
geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen 
Tatsachen zu äußern.

(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie 
nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist, 
insbesondere wenn 
1.  eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im 

Verzug oder im kirchlichen Interesse notwendig 
erscheint,

2.  durch die Anhörung die Einhaltung einer für die 
Entscheidung maßgeblichen Frist in Frage gestellt 
würde,

3.  von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, 
die dieser in einem Antrag oder einer Erklärung 
gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten abgewi-
chen werden soll,

4.  die kirchliche Datenschutzaufsicht gleichartige 
Verwaltungsakte in größerer Zahl erlassen will.

(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes 
kirchliches Interesse entgegensteht.

§ 6 
Akteneinsicht durch Beteiligte

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat den Beteiligten 
Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten zu 
gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung 
oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erfor-
derlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss des Verwal-
tungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen 
sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorberei-
tung. 

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist zur Gestattung 
der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch 
sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 
kirchlichen Datenschutzaufsicht beeinträchtigt, das 
Bekanntwerden des Inhalts der Akten kirchlichen  
Interessen Nachteile bereiten würde oder soweit die 
Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach, 
namentlich wegen der berechtigten Interessen der Be-
teiligten oder dritter Personen, geheim gehalten wer-
den müssen.

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der kirchlichen Daten-
schutzaufsicht, die die Akten führt.

§ 7 
Fristen und Termine

(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestim-
mung von Terminen gelten die §§ 187 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend, soweit nicht 
durch die nachfolgenden Absätze etwas anderes be-
stimmt ist.

(2) Der Lauf einer Frist, die von der kirchlichen Daten-
schutzaufsicht gesetzt wird, beginnt mit dem Tag, der 
auf die Bekanntgabe der Frist folgt, außer wenn dem 
Adressaten etwas anderes mitgeteilt wird.

(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen ge-
setzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die 
Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags. 
Dies gilt nicht, wenn dem Adressaten unter Hinweis 
auf diese Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende der 
Frist mitgeteilt worden ist.

(4) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonn-
tage, gesetzliche Feiertage oder Sonnabende mitge-
rechnet.

(5) Fristen, die von der kirchlichen Datenschutzaufsicht 
gesetzt sind, können verlängert werden. Sind solche 
Fristen bereits abgelaufen, so können sie rückwirkend 
verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig 
wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechts-
folgen bestehen zu lassen. Die kirchliche Datenschutz-
aufsicht kann die Verlängerung der Frist nach § 8 mit 
einer Nebenbestimmung verbinden.

§ 8
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine ge-
setzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Das 
Verschulden eines Vertreters ist dem Vertretenen zuzu-
rechnen.

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen 
zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstel-



Kirchliches Amtsblatt Osnabrück Nr. 17 vom 2. August 2021198

lung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu 
machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte  
Handlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann 
Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.

(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist 
kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt oder 
die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt wer-
den, außer wenn dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge 
höherer Gewalt unmöglich war.

(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die 
kirchliche Datenschutzaufsicht, die über die versäumte 
Handlung zu befinden hat.

(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus ei-
ner Rechtsvorschrift ergibt, dass sie ausgeschlossen ist.

Abschnitt 2
Zustandekommen des Verwaltungsaktes

§ 9 
Begriff des Verwaltungsaktes und Ermessensausübung

(1) Verwaltungsakt im Sinne dieses Gesetzes ist jede Ver-
fügung, Entscheidung oder andere kirchenhoheitliche 
Maßnahme, die die kirchliche Datenschutzaufsicht zur 
Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des kirchli-
chen Datenschutzrechts trifft und die auf unmittelbare 
Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.

(2) Ist die kirchliche Datenschutzaufsicht ermächtigt, nach 
ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen ent-
sprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und 
die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten.

§ 10 
Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt

(1) Ein Verwaltungsakt darf nach pflichtgemäßem Ermes-
sen mit Nebenbestimmungen versehen werden: Er 
kann versehen werden mit 
1.  einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung 

oder Belastung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum 
gilt (Befristung),

2.  einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der 
Wegfall einer Vergünstigung oder einer Belastung 
von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Er-
eignisses abhängt (Bedingung), 

3.  einem Vorbehalt des Widerrufs

 oder verbunden werden mit

4.  einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten 
ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben 
wird (Auflage),

5.  einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, 
Änderung oder Ergänzung einer Auflage.

(2) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwal-
tungsaktes nicht zuwiderlaufen.

§ 11 
Bestimmtheit, Form und Begründung des Verwal-

tungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend be-
stimmt sein.

(2) Der Verwaltungsakt muss schriftlich erlassen und 
begründet werden. In Ausnahmefällen, insbeson-
dere bei Dringlichkeit, kann er auch in Textform 
oder mündlich erlassen werden. Ein mündlich er-
lassener Verwaltungsakt ist schriftlich zu bestäti-
gen und mit einer Begründung zu versehen; ein in 
Textform erlassener Verwaltungsakt ist mit einer  
Begründung zu versehen.

(3) In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die kirchliche 
Datenschutzaufsicht zu ihrer Entscheidung bewogen 
haben. Die Begründung von Ermessensentscheidun-
gen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von 
denen die kirchliche Datenschutzaufsicht bei der Aus-
übung ihres Ermessens ausgegangen ist.

(4) Einer wenigstens summarischen Begründung bedarf 
es, 

1.  soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt 
bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, die 
Auffassung der kirchlichen Datenschutzaufsicht 
über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt 
oder auch ohne Begründung für ihn ohne weiteres 
erkennbar ist,

2.  wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht gleichar-
tige Verwaltungsakte in größerer Zahl erlässt und 
die Begründung nach den Umständen des Einzel-
falls nicht geboten ist,

3.  wenn sich dies aus einer kirchlichen oder staatli-
chen Rechtsvorschrift ergibt.

(5) Einer Begründung bedarf es nicht, soweit die kirchli-
che Datenschutzaufsicht einem Antrag entspricht oder 
einer Erklärung folgt und der Verwaltungsakt nicht in 
Rechte eines anderen eingreift.

§ 12 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt der kirchlichen Datenschutzauf-
sicht ist demjenigen Beteiligten bekannt zu geben, für 
den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird. Ist 
ein Bevollmächtigter bestellt, so kann die Bekanntgabe 
ihm gegenüber vorgenommen werden. 

(2) Ein in Schriftform erlassener Verwaltungsakt gilt bei 
der Übermittlung durch die Post im Inland am dritten 
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Tage nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. 
Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu 
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel 
hat die Datenschutzaufsicht den Zugang des Verwal-
tungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuwei-
sen. 

(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben 
werden, wenn dies durch kirchliche oder staatliche 
Rechtsvorschrift zugelassen ist.

(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines in Schrift- oder 
Textform erlassenen Verwaltungsaktes wird dadurch 
bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich bekannt 
gemacht wird. Der Verwaltungsakt gilt zwei Wochen 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. 

§ 13 
Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt

Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann Schreibfehler 
und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten in einem Verwal-
tungsakt jederzeit berichtigen. Bei berechtigtem Interesse 
des Beteiligten ist zu berichtigen. Die kirchliche Daten-
schutzaufsicht ist berechtigt, die Vorlage des Dokuments 
zu verlangen, das berichtigt werden soll.

§ 14 
Rechtsbehelfsbelehrung

(1) Einem in Schrift- oder in Textform erlassenen Verwal-
tungsakt, der der Anfechtung unterliegt, ist eine Er-
klärung beizufügen, durch die der Beteiligte über den 
Rechtsbehelf, der gegen den Verwaltungsakt gegeben 
ist, über die kirchliche Datenschutzaufsicht oder das 
Gericht, bei denen der Rechtsbehelf einzulegen ist, 
den Sitz und über die einzuhaltende Frist belehrt wird 
(Rechtsbehelfsbelehrung).

(2) Sofern nicht anderweitig, insbesondere in einer Kirch-
lichen Verwaltungsgerichtsordnung, etwas anderes be-
stimmt ist, beginnt die Frist für einen Rechtsbehelf nur 
zu laufen, wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf, 
die kirchliche Datenschutzaufsicht oder das Gericht, 
bei dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und 
die einzuhaltende Frist schriftlich oder in Textform 
belehrt worden ist. Im Falle des § 11 Abs. 2 Satz 3             
1. Halbsatz beginnt der Fristlauf mit der schriftlichen 
Bestätigung des Verwaltungsaktes.

(3) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, 
so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs unbeschadet 
der Bestimmungen des CIC nur innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntgabe oder Zustellung zulässig, außer 
wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge 
höherer Gewalt unmöglich war oder eine schriftliche 
oder elektronische Belehrung dahin erfolgt ist, dass ein 
Rechtsbehelf nicht gegeben sei. 

Abschnitt 3
Bestandskraft des Verwaltungsaktes

§ 15 
Wirksamkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für 
den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, 
in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt ge-
geben wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt 
wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird.

(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und so-
weit er nicht zurückgenommen, widerrufen, anderwei-
tig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere 
Weise erledigt ist.

(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.

§ 16 
Nichtigkeit des Verwaltungsaktes

(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem be-
sonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei 
verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden 
Umstände offensichtlich ist.

(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig,

1.  der schriftlich oder in Textform erlassen worden 
ist, die erlassende kirchliche Datenschutzaufsicht 
aber  nicht erkennen lässt,

2.  der von einer unzuständigen kirchlichen Daten-
schutzaufsicht erlassen worden ist.

(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, 
weil 

1.  eine durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung beru-
fene Datenschutzaufsicht den für den Erlass des 
Verwaltungsaktes vorgeschriebenen Beschluss 
nicht gefasst hat,

2.  die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mit-
wirkung einer anderen Datenschutzaufsicht unter-
blieben ist.

(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungs-
aktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der nichtige 
Teil so wesentlich ist, dass die kirchliche Datenschutz-
aufsicht den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil 
nicht erlassen hätte.

(5) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann die Nichtig-
keit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag 
ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein 
berechtigtes Interesse hat. 
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§ 17 
Heilung von Verfahrens- und Formfehlern

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die nicht den Verwaltungsakt nach § 16 nichtig 
macht, ist unbeachtlich, wenn

1.  der für den Erlass des Verwaltungsaktes erforderli-
che Antrag nachträglich gestellt wird,

2.  die erforderliche Begründung nachträglich gege-
ben wird,

3.  die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nach-
geholt wird.

(2) Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss 
der letzten Tatsacheninstanz eines datenschutzgericht-
lichen Verfahrens nachgeholt werden.

(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begrün-
dung oder ist die erforderliche Anhörung eines Betei-
ligten vor Erlass des Verwaltungsaktes unterblieben 
und ist dadurch die rechtzeitige Anfechtung des Ver-
waltungsaktes versäumt worden, so gilt die Versäu-
mung der Rechtsbehelfsfrist als nicht verschuldet. 

§ 18 
Folgen von Verfahrens- und Formfehlern

Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach      
§ 16 nichtig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht wer-
den, weil er unter Verletzung von Vorschriften über das 
Verfahren oder die Form zustande gekommen ist, wenn 
offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in 
der Sache nicht beeinflusst hat.

§ 19 
Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes

(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen an-
deren Verwaltungsakt umgedeutet werden, wenn er 
auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlassen-
den kirchlichen Datenschutzaufsicht in der gesche-
henen Verfahrensweise und Form rechtmäßig hätte  
erlassen werden können und wenn die Voraussetzun-
gen für dessen Erlass erfüllt sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in den 
der fehlerhafte Verwaltungsakt umzudeuten wäre, der 
erkennbaren Absicht der erlassenden kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht widerspräche oder seine Rechtsfol-
gen für den Betroffenen ungünstiger wären als die des 
fehlerhaften Verwaltungsaktes. Eine Umdeutung ist 
ferner unzulässig, wenn der fehlerhafte Verwaltungs-
akt nicht zurückgenommen werden dürfte.

(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene 
Entscheidung ergehen kann, kann nicht in eine Er- 
messensentscheidung umgedeutet werden. 

(4) § 5 ist entsprechend anzuwenden.

§ 20 
Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nach-
dem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise 
mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangen-
heit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, 
der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil 
begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwal-
tungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Ab-
sätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. 

(2) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt zurückge-
nommen, so hat die kirchliche Datenschutzaufsicht 
dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil 
auszugleichen, den er dadurch erleidet, dass er auf den 
Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit das 
Vertrauen unter Abwägung mit dem kirchlichen In-
teresse schutzwürdig ist. Auf Vertrauen kann sich der 
Betroffene nicht berufen, wenn er 

1.  den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, 
Drohung oder Bestechung erwirkt hat,

2.  den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, 
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder un-
vollständig waren,

3.  die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte 
oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Be-
trag des Interesses hinaus zu ersetzen, dass der Betrof-
fene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der 
auszugleichende Vermögensnachteil wird durch die 
Datenschutzaufsicht festgesetzt. Der Anspruch kann 
nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; 
die Frist beginnt, sobald die kirchliche Datenschutz-
aufsicht den Betroffenen auf sie hingewiesen hat. 

(3) Erhält die kirchliche Datenschutzaufsicht von Tatsa-
chen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechts-
widrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die 
Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeit-
punkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im 
Falle des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1. 

(4) Über die Rücknahme entscheidet die kirchliche Daten-
schutzaufsicht. 

§ 21 
Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungs-
akt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 
in Übereinstimmung mit cc. 47 und 58 CIC ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts 
erneut erlassen werden müsste oder aus anderen Grün-
den ein Widerruf unzulässig ist.
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(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, 
auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen 
werden,
1.  wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zuge-

lassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist,

2.  wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage ver-
bunden ist und der Begünstigte diese nicht oder 
nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt 
hat,

3.  wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht auf 
Grund nachträglich eingetretener Tatsachen be-
rechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlas-
sen, und wenn ohne den Widerruf das kirchliche 
Interesse gefährdet würde,

4.  wenn die kirchliche Datenschutzaufsicht auf Grund 
einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, 
den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der  
Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen 
Gebrauch gemacht hat, und wenn ohne den Wider-
ruf das kirchliche Interesse gefährdet würde,

5.  um schwere Nachteile für das kirchliche Interesse 
zu verhüten oder zu beseitigen.

 § 20 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirk-
samwerden des Widerrufs unwirksam, wenn die kirch-
liche Datenschutzaufsicht keinen anderen Zeitpunkt 
bestimmt.

(4) Über den Widerruf entscheidet die kirchliche Daten-
schutzaufsicht.

(5) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen 
des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 widerrufen, so hat die kirch-
liche Datenschutzaufsicht den Betroffenen auf Antrag 
für den Vermögensnachteil zu entschädigen, den dieser 
dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des Verwal-
tungsaktes vertraut hat, soweit das Vertrauen schutz-
würdig ist. § 20 Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

§ 22 
Wiederaufgreifen des Verfahrens

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht hat auf Antrag des 
Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung ei-
nes unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, 
wenn 
1.  sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende 

Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des 
Betroffenen geändert hat,

2.  neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betrof-
fenen günstigere Entscheidung herbeigeführt ha-
ben würden,

3.  Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 der 
Zivilprozessordnung gegeben sind.

(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene ohne 
grobes Verschulden außerstande war, den Grund für 
das Wiederaufgreifen in dem früheren Verfahren, ins-
besondere durch Rechtsbehelf, geltend zu machen.

(3) Der Antrag muss binnen drei Monaten gestellt werden. 
Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem der Betroffene 
von dem Grund für das Wiederaufgreifen Kenntnis er-
halten hat.

(4) Über den Antrag entscheidet die kirchliche Daten-
schutzaufsicht. 

(5) Die Vorschriften des § 20 Absatz 1 Satz 1 und des § 21 
Absatz 1 bleiben unberührt.

Abschnitt 4
Verwaltungszustellung

§ 23 
Zustellung

Die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungsangele-
genheiten der kirchlichen Datenschutzaufsicht, die nach 
dem Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz oder die-
sem Gesetz zuzustellen sind, geschieht

1. bei der Zustellung durch die Post durch Einschreiben 
oder durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde,

2. bei der Zustellung durch die Datenschutzaufsicht durch 
Übergabe an den Empfänger; wird die Annahme des 
Schriftstückes oder die Unterschrift unter das Emp-
fangsbekenntnis verweigert, so gilt das Schriftstück 
im Zeitpunkt der Weigerung als zugestellt, wenn eine 
Niederschrift über den Vorgang zu den Akten gebracht 
ist.

§ 24 
Anwendbare Regelungen zur Verwaltungszustellung

Die Regelungen des Verwaltungszustellungsgesetzes des 
Bundes zur Zustellung an gesetzliche Vertreter und Be-
vollmächtigte, die Heilung von Zustellungsmängeln, die 
Zustellung im Ausland und die Zustellung durch die Post 
mit Zustellungsurkunde, per Einschreiben oder gegen 
Empfangsbekenntnis gelten entsprechend. 

Abschnitt 5
Verfahren in Anordnungs- und Bußgeldsachen

§ 25 
Anwendung der Vorschriften über 

das Bußgeldverfahren

(1) Für Verstöße gegen datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen, die gemäß § 51 KDG mit einem Bußgeld geahn-
det werden sollen, gelten, soweit dieses Gesetz nichts 
anderes bestimmt, die Vorschriften des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sinngemäß. Die §§ 17, 
35 und 36 OWiG finden keine Anwendung.
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(2) Für Verwaltungsverfahren zur Verhängung eines Buß-
geldes wegen eines datenschutzrechtlichen Verstoßes 
gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, 
die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten und der allgemeinen Gesetze über das Strafver-
fahren, namentlich der Strafprozessordnung und des 
Gerichtsverfassungsgesetzes, entsprechend. Die §§ 56 
bis 58, 87, 88, 99 und 100 OWiG finden keine Anwen-
dung.

§ 26 
Durchsetzung und Vollstreckung von Bußgeldbe-

scheiden und anderen Anordnungen der kirchlichen 
Datenschutzaufsicht

(1) Die kirchliche Datenschutzaufsicht ist berechtigt, sich 
im Wege der Amtshilfe der kirchlichen Aufsichtsbe-
hörde des Bußgeldschuldners zu bedienen, um die-
sen mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln der 
Rechtsaufsicht zu veranlassen, die Bußgeldforderung 
zu begleichen.

(2) Die kirchliche Datenschutzaufsicht kann auf der 
Grundlage eines von ihr erlassenen Bußgeldbescheides 
andere kirchliche Dienststellen verpflichten, die einem 
Verantwortlichen oder einer kirchlichen Stelle im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 lit. b) oder lit. c) KDG zustehen-
den  finanziellen Forderungen oder Zuschussansprüche 
ganz oder teilweise an die kirchliche Datenschutzauf-
sicht zu leisten, um auf diese Weise die Geldbuße zu 
vollstrecken oder zu sichern.

(3) Kommen die in den Absätzen 1 und 2 genannten 
kirchlichen Stellen einem Antrag der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht nicht nach, ist diese berechtigt, die 
Bischöfliche Aufsicht einzuschalten, um rechtmäßige 
Zustände herzustellen. 

(4) Besteht die Möglichkeit einer staatlichen Vollstre-
ckungshilfe, kann die kirchliche Datenschutzaufsicht 
stattdessen diese in Anspruch nehmen.

(5) Unbeschadet ihrer jeweiligen Rechtsform ist die kirch-
liche Datenschutzaufsicht Inhaberin der Bußgeldforde-
rung und mithin Vollstreckungsgläubigerin.

(6) Unbeschadet des § 47 Abs. 3 KDG gelten die Absät-
ze 1 und 3 entsprechend für sonstige Anordnungen 
der kirchlichen Datenschutzaufsicht im Sinne des § 47 
Abs. 5 KDG.

Abschnitt 6
Schlussbestimmungen

§ 27 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt zum 1. August 2021 in Kraft.

L.S.    + Dr. Franz-Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 151

Gesetz zur Regelung des Rechtsinstruments 
nach § 29 Gesetz über den

Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
im Bereich des Bistum Osnabrück 

(§ 29-KDG-Gesetz)

Zur Regelung des Rechtsinstruments nach § 29 KDG über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 
wird das nachfolgende Gesetz erlassen.

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für kirchliche Stellen im Bereich 
des Bistums Osnabrück, die im weltlichen Rechtskreis              
öffentlich-rechtlich verfasst sind. Hierzu gehören neben 
der Diözese insbesondere der Bischöfliche Stuhl, das 
Domkapitel, die Kirchengemeindeverbände, die Kirchen-
gemeinden und die Schulstiftung im Bistum Osnabrück. 

§ 2
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag er-
folgt gemäß § 29 Absatz 3 KDG aufgrund eines Vertrages 
oder aufgrund dieses Gesetzes. Hierbei sind insbesondere 
die Vorgaben nach § 29 Absatz 3 und 4 KDG zu beachten.

§ 3
Regelung durch Verwaltungsverordnung

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Re-
gelungen trifft der Generalvikar.

§ 4
Schlussbestimmungen

Dieses Gesetz tritt zum 01.08.2021 in Kraft.

Osnabrück,  30.07.2021
L.S.    + Dr. Franz-Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 152

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Regelung des Rechtsinstruments nach 
§ 29 Gesetz über den Kirchlichen Daten-
schutz (KDG) im Bereich des Bistums 

Osnabrück vom 01.08.2021
(§ 29-KDG-Gesetz-DVO)

Gemäß § 3 des Gesetzes zur Regelung des Rechtsinstru-
ments nach § 29 KDG im Bereich Bistums Osnabrück 
vom 01.08.2021 wird für den Bereich des Bistums Osna-
brück folgende Regelung getroffen:


